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§ 4 StrEBVO Gütliche Vereinbarung
 StrEBVO - Straßenerhaltungsbeitrags-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die von der Gemeinde über die Leistung des Beitrages gemäß § 20 Abs. 1 LStVG 1964 zunächst anzustrebende gütliche

Vereinbarung kann auf Grund der vom betre5enden Straßenbenützer gelieferten Aufschreibungen oder Auskünfte im

Nachhinein oder auch für einen begrenzten Zeitraum durch Festsetzung eines Pauschalbetrages im Vorhinein

erfolgen.

In Kraft seit 07.06.2008 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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